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(2) Der Leiter hat die Arbeitsaufgabe des betreffenden 
Beschäftigten unter Einschluß seiner Aufgaben als Energe
tiker im Funktionsplan festzulegen.

(3) Hat der Betrieb mehrere Abnahmestellen (Betriebs
teile, Geschäftsstellen, Instituts-, Schulgebäude usw.), die 
über gesonderte Anschlußanlagen oder als gesonderte Lei
stungsorte 'beliefert werden, bezieht sich die Pflicht des 
Abs. 1 auf jede Abnahmestelle. Einrichtungen oder ihre Ab
nahmestellen, die planmäßig keine Hausmeister, Handwer
ker, Heizer oder andere Beschäftigte der allgemeinen Ver
waltung haben, sind von der Pflicht des Abs. 1 befreit.

(4) Der anteilig mit der Aufgabe betraute Energetiker hat 
die Erfüllung der energiewirtschaftlichen Aufgaben systema
tisch zu kontrollieren, den Leiter regelmäßig und, bei beson
deren Vorkommnissen, unverzüglich zu unterrichten sowie 
Vorschläge für energiewirtschaftliche Maßnahmen zu machen.

§7

(1) Die Fachorgane für Energetik sind zur Ausarbeitung 
und Abrechnung der Energiepläne, Energiebedarfsermittlung, 
Arbeit mit energiewirtschaftlichen Normativen, Normen und 
Kennziffern, zu energiewirtschaftlichen Betriebs- und Pro
zeßanalysen sowie zu anderen grundsätzlichen energiewirt
schaftlichen Angelegenheiten fachlich besonders anzuleiten.

(2) Die besondere fachliche Anleitung der Fachorgane für 
Energetik obliegt dem Fachorgan für Energetik des Kombi
nats oder des jeweils übergeordneten Organs.

(3) Die anteilig mit der Aufgabe betrauten Energetiker 
sind zur Energiebedarfsermittlung, Arbeit mit energiewirt
schaftlichen Normativen, Normen und Kennziffern, Analyse 
des Energieeinsatzes sowie zu anderen grundsätzlichen ener
giewirtschaftlichen Angelegenheiten fachlich besonders an
zuleiten. Ihre Anleitung obliegt
— dem Fachorgan für Energetik des Kombinats oder dem 

Energetiker des übergeordneten Organs oder
' — der Kreisenergiekommission in Zusammenarbeit mit dem 

Energiekombinat unter Nutzung der von der Kammer der 
Technik geschaffenen Möglichkeiten (territoriale Anlei
tung), wenn das übergeordnete Organ weder ein Fach
organ für Energetik noch einen Energetiker hat.

§8
(1) Die Direktionen der Deutschen Post werden wirtschafts

leitenden Organen, die ihnen nachgeordneten Dienststellen 
und Ämter werden Betrieben gleichgestellt.

(2) Die Direktionen der 'Deutschen Reichsbahn werden 
wirtschaftsleitenden Organen, die Ämter des Bereiches Eisen
bahntransport sowie die Dienststellen der Bereiche Fahrzeug
ausbesserung und Eisenbahnbau der Deutschen Reichsbahn 
werden Betrieben gleichgestellt. Der Minister für Kohle und 
Energie vereinbart mit dem Minister für Verkehrswesen, 
welche weiteren Dienststellen des Bereiches Eisenbahntrans
port der Deutschen Reichsbahn Betrieben gleichgestellt wer
den.

Zu § 38 der Verordnung:

§9

(1) Ist die Maßnahme gemäß § 38 Abs. 1 der Verordnung 
nicht einordenbar, kann das Energiekombinat dem Antrag
steller gestatten, die Arbeiten auf seine Kosten auszuführen. 
Die Refinanzierung kann vereinbart werden. 2

(2) Die festen Brennstoffe, mit denen gemäß § 38 Abs. 2 der 
Verordnung versorgt wird, müssen geeignet sein, die Energie
anlage unter Einhaltung der Anforderungen an volle Anla
gensicherheit und planmäßige Verfügbarkeit, insbesondere 
des § 55 Abs. 1 der Verordnung, zu betreiben.

Zu § 39 der Verordnung:
§ 10

(1) Der Einsatz von Energieträgern durch die Energieabneh
mer bedarf der Einwilligung, wenn der Energiebedarf

1. erstmalig bei der Errichtung einer neuen einzelnen An
lage oder mehrerer neuer Anlagen oder

2. zusätzlich bei der Vergrößerung einer Anlage oder meh
rerer Anlagen oder

3. verändert beim Austausch des bisher eingesetzten Ener
gieträgers oder

4. wiederholt bei der Rekonstruktion oder Modernisierung 
einer einzelnen Anlage oder mehrerer Anlagen für den 
Einsatz ausgewählter Energieträger

entsteht und die im Abs. 2 festgelegten Grenzwerte über
schreitet.

(2) Grenzwerte sind bei Л
— Elektroenergie: 100 kW oder 200 000 kWh/a;
— Gas: 40 m3/h oder 25 000 m3/Monat oder 200 000 m3/a Stadt

gas oder die Menge Erdgas, die dem Wärmeinhalt der 
adäquaten Menge Stadtgas entspricht;

— Wärmeenergie: 1 MW oder 12 000 GJ/a;
— Steinkohle, Kokse und Braunkohlenbriketts: 100 t/a;
— sonstige feste Brennstoffe: 400 t/a;
— Flüssiggas: 1 t/a;
— Heizöl, soweit nicht der § 39 Abs. 1 Ziff. 1 der Verordnung 

zutrifft: 1 t/a;
— Dieselkraftstoff für Produktionszwecke und sonstige Lei

stungen : 1 t/a.

(3) Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn der bisher 
eingesetzte Energieträger auf Anregung oder Entscheidung 
des zuständigen energiewirtschaftlichen Organs ausgetauscht 
wird.

§H

(1) Der Energieabnehmer hat den einwilligungspflichtigen 
Energiebedarf in der Phase der Ausarbeitung der Aufgaben
stellung oder, soweit das Vorhaben nicht als Investition vor
zubereiten ist, 2 Jahre vor der geplanten Inbetriebnahme 
des Objekts anzumelden. Wird ein Anschluß an das Elektro
energie-Mittelspannungsnetz beantragt, ist der Antrag min
destens 3 Jahre vor der geplanten Inbetriebnahme des Ob
jekts zu stellen. Mit dem Antrag ist in Fällen des § 39 Abs. 1 
Ziffern 1 und 2 der Verordnung darzulegen, inwieweit die 
erforderlichen Energieträger durch Maßnahmen der rationel
len Energieanwendung erwirtschaftet werden können.

(2) Der Energiebedarf ortsveränderlicher Umwandlungs
und Anwendungsanlagen braucht nur bei der Ersterrichtung 
angemeldet zu werden. Das gilt jedoch nicht, wenn der Be
treiber der Anlage wechselt oder wenn die Anlage stillge
setzt war.

(3) Die Anmeldung muß auf einem vom Energiekombinat 
herausgegebenen Vordruck vorgenommen werden. Zu jeder 
Anmeldung können im Einzelfall zusätzliche Angaben und 
Erläuterungen verlangt werden, soweit das für die Entschei
dung über den Energieträgereinsatz erforderlich ist.

(4) Sollen feste Brennstoffe oder flüssige Energieträger 
eingesetzt werden, ist die Erklärung des künftigen Energie
lieferers vorzulegen, daß die Belieferung nach den örtlichen 
und technischen Bedingungen möglich ist.

§ 12

(1) Der Anlagenbetreiber hat innerhalb einer Frist von 
6 Monaten nach der Inbetriebnahme die eingetfetenen Ver
brauchswerte, das für die jeweilige Anlage geltende Ener
gieverbrauchsnormativ, die festgesetzten Energieverbrauchs
normen sowie eine energiewirtschaftliche Analyse bei dem


